
Allgemeine Verkaufsbedingungen der Fa. Kurze GmbH Zerspanungstechnik   
 
1. Geltung der Bedingungen  
1. 1  
Unsere Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich. Entgegenstehende oder von unseren 
Geschäftsbedingungen abweichende Vereinbarungen erkennen wir nicht an, es sei denn, wir 
hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Geschäftsbedingungen gelten 
auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Geschäftsbedingungen 
abweichender Bedingungen des Kunden die Lieferung an den Kunden vorbehaltlos ausführen.   
1.2  
Diese Bedingungen gelten ausschließlich gegenüber Unternehmern, juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen im Sinne des § 310 Abs. 1 BGB.  
1. 3  
Unsere Geschäftsbedingungen gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte mit dem Kunden. 
1.4 
Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen des Kunden in Bezug auf den Vertrag (z. B. 
Fristsetzung, Mängelanzeige, Rücktritt oder Minderung), sind schriftlich, d. h. in Schrift- oder 
Textform (z. B. Brief, E-Mail, Telefax) abzugeben. Gesetzliche Formvorschriften und weitere 
Nachweise insbesondere bei Zweifeln über die Legitimation des Erklärenden bleiben unberührt. 
 

2. Angebot und Vertragsschluss  
2.1. 
Unser Angebot ist freibleibend und unverbindlich. 
2.2   
Ist die Bestellung als Angebot gem. § 145 BGB zu qualifizieren, so können wir dieses innerhalb 
von 4 Wochen annehmen.  
2.3  
An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen, Daten und sonstigen Unterlagen behalten wir uns 
Eigentums- und Urheberrechte vor. Dies gilt insbesondere für solche Informationen, vor allem 
schriftliche Unterlagen, die als vertraulich bezeichnet sind. Vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf 
der Kunde unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung.  
2.4   
Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte und/oder sonstige Leistungsdaten sind nur 
verbindlich, wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart wird. Derartige Angaben sind nicht als 
Beschaffenheitsgarantien zu verstehen.  
 
3. Lieferfrist, Verzug  
3. 1  
Der Beginn der von uns angegebenen Lieferfrist setzt die Abklärung aller technischen Fragen 
voraus.  
3.2  
Sofern wir verbindliche Lieferfristen aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, nicht einhalten 
können (Nichtverfügbarkeit der Leistung), werden wir den Kunden hierüber unverzüglich 
informieren und gleichzeitig die voraussichtliche, neue Lieferfrist mitteilen. Ist die Leistung auch 
innerhalb der neuen Lieferfrist nicht verfügbar, sind wir berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag 
zurückzutreten; eine bereits erbrachte Gegenleistung des Kunden werden wir unverzüglich 
erstatten. Als Fall der Nichtverfügbarkeit der Leistung in diesem Sinne gilt insbesondere die nicht 
rechtzeitige Selbstbelieferung durch unseren Zulieferer, wenn wir ein kongruentes 
Deckungsgeschäft abgeschlossen haben, weder uns noch unseren Zulieferer ein Verschulden trifft 
oder wir im Einzelfall zur Beschaffung nicht verpflichtet sind.  
3.3  
Der Eintritt unseres Lieferverzugs bestimmt sich nach den gesetzlichen Vorschriften. In jedem Fall 
ist aber eine Mahnung durch den Kunden erforderlich.    



3.4  
Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtungen setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße 
Erfüllung der Verpflichtungen des Kunden voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages 
bleibt vorbehalten.  
3.5  
Angemessene und zumutbare Teillieferungen sowie zumutbare Abweichungen von den 
Bestellmengen sind zulässig.    
3.6  
Geraten wir in Lieferverzug, so kann der Kunde pauschalierten Ersatz seines Verzugsschadens 
verlangen. Die Schadenspauschale beträgt für jede vollendete Kalenderwoche des Verzugs 0,5% 
des Nettopreises (Lieferwert), insgesamt jedoch höchstens 5% des Lieferwerts der verspätet 
gelieferten Kaufsache. Uns bleibt der Nachweis vorbehalten, dass dem Kunde gar kein Schaden 
oder nur ein wesentlich geringerer Schaden als vorstehende Pauschale entstanden ist. 
3.7   
Im Falle des Annahmeverzuges seitens des Kunden bzw. im Falle der schuldhaften Verletzung 
sonstiger Mitwirkungspflichten des Kunden sind wir berechtigt, den uns zustehenden Schaden, 
einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche oder 
Rechte bleiben vorbehalten.   
 

4. Gefahrübergang, Verpackung, Rücknahme 
4.1 
Die Lieferung erfolgt - sofern im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist - EXW Portlandstraße 11, 
48480 Spelle, Deutschland (Incoterms 2010), wo auch der Erfüllungsort für die Lieferung und eine 
etwaige Nacherfüllung ist. Auf Verlangen und Kosten des Kunden wird die Kaufsache an einen 
anderen Bestimmungsort versandt (Versendungskauf). Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, 
sind wir berechtigt, die Art der Versendung (insbesondere Transportunternehmen, Versandweg, 
Verpackung) selbst zu bestimmen. 
4.2 
Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Kaufsache geht 
spätestens mit der Übergabe auf den Kunden über. Beim Versendungskauf geht jedoch die 
Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Kaufsache sowie die 
Verzögerungsgefahr bereits mit Auslieferung der Kaufsache an den Spediteur, den Frachtführer 
oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt über. Soweit eine 
Abnahme vereinbart ist, ist diese für den Gefahrübergang maßgebend. Auch im Übrigen gelten für 
eine vereinbarte Abnahme die gesetzlichen Vorschriften des Werkvertragsrechts entsprechend. 
Der Übergabe bzw. Abnahme steht es gleich, wenn der Kunde im Verzug der Annahme ist  
4. 3  
Die Transport- und alle sonstigen Verpackungen nach Maßgabe der Verpackungsverordnung 
werden nicht zurückgenommen; ausgenommen sind mehrfach verwendbare Transportmittel wie 
Paletten usw. Der Kunde ist verpflichtet, für eine Entsorgung der Einwegverpackung auf eigene 
Kosten zu sorgen. Die mehrfach verwendbaren Transportmittel werden dem Kunden nur leihweise 
überlassen; der Kunde ist zur Rückgabe in ordnungsgemäßem Zustand, d. h. restentleert und 
ohne Beschädigung verpflichtet; bei Verunreinigung oder Beschädigung der Transportmittel trägt 
der Kunde die Instandsetzungskosten bzw. er ist uns zum Wertersatz verpflichtet, soweit eine 
Instandsetzung unmöglich ist. 
 
5. Preise und Zahlungen  
5.1  
Unsere Preise verstehen sich zuzüglich der jeweiligen gesetzlichen Mehrwertsteuer. Zusätzliche 
Lieferungen und Leistungen werden gesondert berechnet.   
 
 



5.2 
Die Preise verstehen sich, falls nicht anders vereinbart, EXW Spelle, Portlandstraße 11, 48480 
Spelle, Deutschland (Incoterms 2010), ausschließlich Fracht, Zoll, Einfuhr, Nebenabgaben, 
Verpackung, Versand und Transport.  
5.3  
Der Rechnungsbetrag ist, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, 14 Tage 
nach Ausstellung der Rechnung ohne jeden Abzug fällig.  
5.4 
Es gelten die gesetzlichen Regeln betreffend die Folgen des Zahlungsverzuges. 
5.5 
Dem Kunden stehen Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrechte nur insoweit zu, als sein 
Anspruch rechtskräftig festgestellt oder unbestritten ist. Bei Mängeln der Lieferung bleiben die 
Gegenrechte des Kunden insbesondere gem. Ziff. 7.4 unberührt.  
 
6. Mängelansprüche des Käufers  
6.1  
Die Gewährleistungsrechte des Kunden setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377   
HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen 
ist.  
6.2  
Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, ist uns zunächst stets Gelegenheit zur Nacherfüllung 
innerhalb angemessener Fristen zu gewähren. Wir sind nach eigener Wahl zur Mängelbeseitigung 
oder Lieferung einer mangelfreien Sache berechtigt. Ansprüche des Kunden wegen der zum 
Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits-
und Materialkosten, sind ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil der 
Gegenstand der Lieferung nachträglich an einen anderen Ort als den Erfüllungsort verbracht 
wurde; es sei denn, die Verbringung entspricht seinem bestimmungsgemäßen Gebrauch.  
6.3  
Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde nach seiner Wahl - unbeschadet etwaiger 
Schadensersatzansprüche gem. Ziff. 7 vom Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern.  
6.4 
Wir sind berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon abhängig zu machen, dass der Kunde 
den fälligen Kaufpreis bezahlt. Der Kunde ist jedoch berechtigt, einen im Verhältnis zum Mangel 
angemessenen Teil des Kaufpreises zurückzubehalten.  
6.5.1   
Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten 
Beschaffenheit, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, bei natürlicher 
Abnutzung und/oder bei Schäden, die nach dem Gefahrübergang infolge fehlerhafter und/oder 
nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel und/oder auf 
Grund besonderer äußerer Einflüsse entstehen und/oder bei Beschaffenheiten, die nach dem 
Vertrag nicht vorausgesetzt sind. 
6.5.2 
Die Gewährleistung entfällt auch, wenn der Kunde ohne unsere Zustimmung die Kaufsache ändert 
oder durch Dritte ändern lässt und die Mängelbeseitigung hierdurch unmöglich oder unzumutbar 
erschwert wird. In jedem Fall hat der Kunde die durch die Änderung entstehenden Mehrkosten der 
Mängelbeseitigung zu tragen. 
 
7. Haftung 
7.1 
Soweit sich aus diesen Verkaufsbedingungen einschließlich der nachfolgenden Bestimmungen 
nichts anderes ergibt, haften wir bei einer Verletzung von vertraglichen und außervertraglichen 
Pflichten nach den gesetzlichen Vorschriften. 
 



7.2 
Auf Schadensersatz haften wir – gleich aus welchem Rechtsgrund – im Rahmen der 
Verschuldenshaftung bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit haften 
wir vorbehaltlich eines milderen Haftungsmaßstabs nach gesetzlichen Vorschriften (zB für Sorgfalt 
in eigenen Angelegenheiten) nur 
7.2.1   für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, 
7.2.2   für Schäden aus der nicht unerheblichen Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht 
(Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst 
ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf); 
in diesem Fall ist unsere Haftung jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise 
eintretenden Schadens begrenzt. 
7.3  
Die sich aus Ziff. 7.2 ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten auch bei Pflichtverletzungen 
durch bzw. zugunsten von Personen, deren Verschulden wir nach gesetzlichen Vorschriften zu 
vertreten haben. Sie gelten nicht, soweit wir einen Mangel arglistig verschwiegen oder eine 
Garantie für die Beschaffenheit der Kaufsache übernommen haben und für Ansprüche des 
Kunden nach dem Produkthaftungsgesetz. 
7.4 
Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel besteht, kann der Kunde nur 
zurücktreten oder kündigen, wenn wir die Pflichtverletzung zu vertreten haben. Ein freies 
Kündigungsrecht des Kunden (insbesondere gem. §§ 649, 651 BGB) wird ausgeschlossen. Im 
Übrigen gelten die gesetzlichen Voraussetzungen und Rechtsfolgen. 
 
8. Verjährung 
8.1 
Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB beträgt die allgemeine Verjährungsfrist für Ansprüche 
aus Sach- und Rechtsmängeln ein Jahr ab Ablieferung. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, 
beginnt die Verjährung mit der Abnahme. 
8.2 
Handelt es sich bei der Kaufsache jedoch um ein Bauwerk oder eine Sache, die entsprechend 
ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen 
Mangelhaftigkeit verursacht hat (Baustoff), beträgt die Verjährungsfrist gemäß der gesetzlichen 
Regelung 5 Jahre ab Ablieferung (§ 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB). Unberührt bleiben auch weitere 
gesetzliche Sonderregelungen zur Verjährung (insbes. § 438 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 3, §§ 444, 445b 
BGB). 
8.3 
Die vorstehenden Verjährungsfristen des Kaufrechts gelten auch für vertragliche und 
außervertragliche Schadensersatzansprüche des Kunden, die auf einem Mangel der Kaufsache 
beruhen, es sei denn die Anwendung der regelmäßigen gesetzlichen Verjährung (§§ 195, 199 
BGB) würde im Einzelfall zu einer kürzeren Verjährung führen. Schadensersatzansprüche des 
Kunden gem. Ziff. 7 Abs. 2 Satz 1 und Satz 2.1 sowie nach dem Produkthaftungsgesetz verjähren 
jedoch ausschließlich nach den gesetzlichen Verjährungsfristen.  
 

9.  Eigentumsvorbehalt  
9.1  
Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Kaufsache bis zur vollständigen Bezahlung 
sämtlicher Forderungen aus der Geschäftsverbindung zwischen uns und dem Kunden vor. Die 
Einstellung einzelner Forderungen in eine lfd. Rechnung sowie die Anerkennung des Saldos 
berühren den Eigentumsvorbehalt nicht. Als Bezahlung gilt erst der Eingang des Gegenwerts bei 
uns.  
9.2  
Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir dazu 
berechtigt, die gelieferte Kaufsache zurückzunehmen. In der Zurücknahme der Kaufsache durch 
uns liegt kein Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, wir hätten dies ausdrücklich schriftlich erklärt.  



9.3  
In der Pfändung der gelieferten Kaufsache durch uns liegt stets ein Rücktritt vom Vertrag. Wir 
sind nach der Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwertung befugt. Der Verwertungserlös 
ist auf die Verbindlichkeit des Kunden abzüglich angemessener Verwertungskosten 
anzurechnen.  
9.4  
Der Kunde ist verpflichtet, die gelieferte Kaufsache pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er 
verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer, Wasser und Diebstahlschäden ausreichend 
zum Neuwert zu versichern.  
9.5  
Bei Pfändung oder sonstigen Eingriffen Dritter sind wir unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, 
damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die 
gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der 
Kunde für den entstandenen Ausfall.  
9.6  
Der Kunde ist bei Kaufverträgen berechtigt, die Vorbehaltsware im ordentlichen Geschäftsgang 
weiter zu verkaufen; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-
Endbetrages (inkl. Mehrwertsteuer) unserer Forderungen ab, die ihm aus der Weiterveräußerung 
gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Kaufsache 
ohne oder nach Verarbeitung weiter verkauft worden ist. Wir nehmen die Abtretung an. Ist die 
abgetretene Forderung gegen den Erwerber der Vorbehaltsware in eine lfd. Rechnung 
(Kontokorrent) aufgenommen worden, bezieht sich die Abtretung auch auf den anerkannten Saldo 
sowie im Falle der Insolvenz des Abnehmers auf den dann vorhandenen "kausalen Saldo". Zur 
Einziehung dieser Forderung bleibt der Kunde auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere 
Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, 
die Forderung nicht einzuziehen, solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen aus den 
vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug ist und insbesondere kein Antrag auf 
Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist aber dies der 
Fall, können wir verlangen, dass der Kunde uns die abgetretenen Forderungen und deren 
Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen 
Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt.  
9.7  
Die Bearbeitung oder Umbildung der Vorbehaltsware durch den Kunden wird stets für uns 
vorgenommen. Wird die Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen 
verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der 
Vorbehaltsware (Faktura-Endbetrag inkl. MwSt.) zu den anderen verarbeiteten Gegenständen z. 
Zt. der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das gleiche 
wie für die unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache.  
9.8  
Wird die Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt, 
so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der 
Vorbehaltsware (Faktura-Endbetrag inkl. MwSt.) zu den anderen vermischten Gegenständen zum 
Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Kunden als 
Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Kunde uns anteilmäßig Miteigentum 
überträgt. Der Kunde verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns.  
9.9   
Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Kunden insoweit 
freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um 
mehr als 10% übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns. 
 
 
 
 



10.  Gerichtsstand, Erfüllungsort, Anwendbares Recht  
10.1  
Für alle gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche aus der Geschäftsverbindung mit 
Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts sowie öffentlich-rechtlichen 
Sondervermögen, einschließlich Wechsel- und Scheckforderungen, ist ausschließlicher 
Gerichtsstand das Amtsgericht Lingen bzw. das Landgericht Osnabrück. Wir sind jedoch 
berechtigt, den Kunden auch vor dessen Wohnsitzgericht zu verklagen.  
10.2  
Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz 
„Spelle“ Erfüllungsort.  
10.3  
Für diese Geschäftsbedingungen und die Vertragsbeziehung zwischen uns und dem Kunden gilt 
das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss internationalen Einheitsrechts, 
insbesondere des UN-Kaufrechts. 
 
  
Stand Oktober 2018  


